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              Abrundungssatzung „Thannenmais Ost“ 
 

 
Der Markt Reisbach erlässt zur Einbeziehung einer einzelnen 

Außenbereichsfläche in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

Thannenmais die Abrundungssatzung „Thannenmais Ost“ 

gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
§ 1 Geltungsbereich 

 

Die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Thannenmais für den Bereich 

Thannenmais Ost werden gemäß dem beiliegenden Lageplan 1:1000 ersichtlich 

dargestellt. 

 

§ 2 Zulässigkeit von Vorhaben 

 

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche 

Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB. Soweit für ein Gebiet des gemäß § 1 

festgelegten Innenbereiches ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan nach In-Kraft-

Treten dieser Satzung bekannt gemacht wird, richtet sich die Zulässigkeit von 

Vorgaben gegebenenfalls nach § 30 Abs. 1, Abs. 2 oder 3 BauGB. 

 

§ 3 Abrundungssatzung; Festsetzungen 

 

(1) Die Errichtung von Neubauten ist nur in den im beiliegenden Lageplan 

ausgewiesenen Flächen, die blau umrandet sind, zulässig. 

Für die Gebäude auf der Planungsfläche gelten folgende planliche und textliche 

Festsetzungen: 

  

  Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches 

        (§9 Abs. 7 BauGB) 
 

Maß der baulichen Nutzung: 
 

     E+1                zwei Vollgeschosse als Höchstgrenze zulässig 

     GFZ 0,6         Geschossflächenzahl maximal 0,6 

     GRZ 0,3         Grundflächenzahl maximal 0,3 
 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
 

                                      Baugrenze        

 

 



(2) Bei der Dachform sind traditionelle Bauformen mit geneigten Dächern 

(Satteldach / Pultdach / Walmdach) zulässig. Die Dachneigung sollte zwischen 

12 ° und 38° betragen. Die Wandhöhen der Hauptgebäude mit geneigten 

Dächern ist aus 6,80 m, die Firsthöhe auf maximal 9,50 m begrenzt. 

Die angegebenen Höhen werden auf die Höhe der zugeordneten 

Erschließungsstraße bezogen. 

 

§ 4 Naturschutzrechtliche Regelungen 

 

Eine geeignete Ortsrandeingrünung ist örtlich entsprechend der Darstellung auf dem 

Lageplan zu schaffen. Als Randeingrünung sind heimische Laubbäume und Sträucher 

entsprechend der Auswahlliste (siehe Anlage) zu pflanzen. Der im Bereich der 

ergänzten Außenbereichsfläche verursachte ökologische Eingriff wird über die als 

Ortsrandeingrünung dienende Ausgleichsfläche ausgeglichen. 

Eine Eingrünungsbreite von durchgängig mindestens vier Metern ist herzustellen. 

Im Rahmen des erforderlichen Bauantrags ist ein Freiflächengestaltungsplan 

einzureichen. 

 

§ 5 Inkrafttreten 

 

Diese Abrundungssatzung tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB 

in Kraft. 

 

Stand zum                                              

geändert am                                            

 

Reisbach, den                                          

 

Markt Reisbach 

 

Holzleitner 

Erster Bürgermeister 
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Begründung der Satzung 

 

1. Anlass und Zweck der Planung 

 

Auf Basis der vorhandenen räumlichen Siedlungsstrukturen legt der Markt Reisbach 

fest, dass der im beiliegenden Lageplan aufgezeigte Bereich ungeachtet seiner 

detaillierten aktuellen planungsrechtlichen Einstufung künftig als ein in 

Zusammenhang bebauter Ortsteil im Sinne von § 34 BauGB eingestuft werden sollte. 

 

Die Zulässigkeit von Vorhaben in dem skizzierten Geltungsbereich richtet sich daher 

zukünftig zunächst nach den Vorhaben dieser Satzung – soweit keine Aussagen 

getroffen sind danach, ob sich das jeweilige Vorhaben in die umgebende Bebauung 

im Sinne von § 34 BauGB einfügt. 

Auf einer Teilfläche des Grundstückes Flurnummer 1030 Gemarkung Niederreisbach 

im Geltungsbereich der Abrundungssatzung hat Frau Sieglinde Kaltenecker den 

Neubau eines Wohnhauses und einer PKW-Garage beantragt. 

 

2. Lage und Geltungsbereich 

 

Das Planungsgebiet liegt an der Gemeindestraße weiter östlich zu der Kreisstraße 

DGF 7 (Am Thannenmais). Reisbach selbst liegt im Süden des Landkreises Dingol-

fing-Landau in Niederbayern auf einer Höhe von 408 m. ü. NHN. 

 

3. Planerische Rahmenbedingungen 

 

Die von der Abrundungssatzung erfasste Teilfläche ist im aktuellen 

Flächennutzungsplan als Grünfläche (siehe obigen Ausschnitt) dargestellt. 

 

4. Planungskonzeption und Erschließung 

 

Die vorliegende Planung dient der baulichen Weiterentwicklung der Ortschaft 

Thannenmais auf der Grundlage eines vorhandenen Bauwunsches. Ein 

Bebauungsplan wurde in dem Bereich bislang nicht aufgestellt. 

Die notwendige Erschließung ist gegeben, weil alle Nachbaranwesen im Areal 

Thannenmais- Höfen bereits angeschlossen sind, bzw. entsorgt werden. 

a.) Wasserversorgung durch den Zweckverband Mittleres Vilstal 

b.) Abwasserbeseitigung durch den Zweckverband Mittlere Vils 

c.) Stromversorgung durch die EON (bzw. Bayernwerk) 

d.) Abfallentsorgung durch den AWV 

e.) Fernmeldenetz und Internet, durch die Deutsche Telekom  

 

 Hinweis zur Trinkwasserversorgung 

In der Anlage zeigt die Planausgabe des Zweckverbandes den Verlauf in der Sied-

lungsstraße sowie die Planausgabe des AZV Mittlere Vils, Maßstab 1:1000, die Lage 



von Hauptleitungen (Trennsystem) quer durch das Grundstück und die Leitungs-

stränge in der Siedlungsstraße (Flurstück 1032) 

Der Abstand zu den Entwässerungseinrichtungen wird eingehalten ! Der amtliche 

Lageplan weist in der Mitte des Flurstücks eine Wasserstelle aus. Niemanden ist er-

klärlich, wie es zu dieser Einzeichnung kommt. Es war im Flurstück noch nie diese 

Wasserstelle oder ein Tümpel. 

 

5. Umweltprüfung 
 

Das Baugesetzbuch sieht die Möglichkeit der Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen in den in Zusammenhang bebauten Ortsteil im Rahmen einer 

Abrundungssatzung ausdrücklich für „einzelne Flächen“ vor. Ihr Einsatz ist somit nur 

in einem räumlich begrenzten Umfange möglich. Die in § 34 Abs. 5 BauGB 

genannten Voraussetzungen sind einzuhalten. Die von der Abrundungssatzung 

berührten Umweltbelange sind im Sinne einer integrierten Umweltprüfung zu 

ermitteln und zu berücksichtigen. Entsprechende fundierte Untersuchung erfolgte 

durch das erfahrene Büro Plenk in Eggenfelden. 

Für das Schutzgut Arten und Lebensräume ist das Gebiet von überwiegend geringer 

Bedeutung. Im Rahmen der Biotopkartierung ausgewiesene Biotope finden sich hier 

nicht. Insgesamt lässt die Bebauung auf der Abrundungsfläche keine erheblichen 

Umweltauswirkungen erwarten. Im Rahmen vertraglicher Vereinbarung übernimmt 

die Bauherrin die Verpflichtung zu der Ausgleichsfläche einen geeigneten 

Freiflächengestaltungsplan mit dem Bauantrag einzureichen und die Bepflanzung 

entsprechend dessen Vorgaben durchzuführen. 

 

    6. Eingriffe in Natur und Landschaft 
 

6.1 Erforderlichkeit der Ausgleichsregelung 

Da ein kleinerer Flächenbereich in den Außenbereich hinein entwickelt wird, ist 

gemäß § 34 Abs. 5 BauGB der durch die Satzung ermöglichte Eingriff in Natur und 

Landschaft durch entsprechende Maßnahmen auszugleichen. 
 

6.2 Eingriffsregelung und Maßnahmen zum Ausgleich 

Für den Geltungsbereich der Abrundungssatzung wurde eine überschlägig 

Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich (Anlage 3) durchgeführt. Die Bilanzierung 

von Bestand und Planung für den Bereich der Satzung zeigt, dass ein Ausgleich für 

den zu erwartenden Eingriff innerhalb der Ausgleichsfläche im Satzungsbereich 

vollständig möglich ist. Der Eingriff ist mit einer Kompensationsmaßnahme 

(Ortsrandeingrünung) auf einer ca. 180 qm großen Teilfläche des Grundstückes 

Flurnummer 1030 Gemarkung Niederreisbach auszugleichen. Der flächenmäßig 

anteilig erforderliche Ausgleich ist jeweils zeitlich parallel zu den ausgeführten 

Eingriffsmaßnahmen herzustellen. 
 

6.2.1 Schutzgut Arten und Lebensräume 

Die Antragsfläche ist Intensivgrünland (G11) und wird genutzt zur Heugewinnung. 

Auf der Fläche befinden sich keine Gehölze, Bäume und keine geschützten Biotope. 

 



6.2.2 Schutzgut Wasser und Boden 

In den Antragsbereich finden sich keine Quellfluren und es ist kein Hangschichtwas-

ser bekannt. Zur Vermeidung der Beeinträchtigung wird erreicht, dass alles 

Niederschlagswasser auf dem eigenen Areal versickern kann. 
 

6.2.3 Schutzgut Klima Luft 

Einträge aus der künftigen Nutzung (Wohnhaus) sind nicht gegeben. Der Luftaus-

tausch aus den Siedlungsräumen heraus, den Straßenräumen, zur tieferliegenden 

Ackerflur im Norden ist gewährleistet. 
 

6.2.4 Schutzgut Landschaftsbild 

In der nächsten Umgebung sind sieben Wohnhäuser im Bestand. Eine 

Störung des Landschaftsbildes bedeutet diese Entwicklung nicht. 
 

6.2.5 Matrix - Einordnung - Kompensationsfaktoren 

Die Erweiterungsfläche wird eingeordnet in Gebiet geringer Bedeutung für Natur-

landschaft und Landschaftsbild. (Kategorie I) =Typ B mit Faktor 0,3; 

Berechnung der Ausgleichsfläche. Als Fläche des überbaubaren Bodens laut Baufens-

ter wird vorläufig eine Fläche von circa 550 m2 (einschließlich zwei Garagen) ange-

nommen. Vorläufig bedeutet, dass es noch keinen Bauplan gibt. Dazuzurechnen ist 

ein Vorplatz des Hauses mit Garagenzufahrt mit circa 50 m2. 

Gesamtfläche: 600 m2 x 0,3 m2 = 180 m2 Damit 180 m2 Ausgleich notwendig. 
 

6.2.6 Ausgleichmaßnahme konkret 

Angelegt wird im Norden der Antragsfläche ein Pflanzstreifen für Gehölze, die eine 

ausgezeichnete Nahrungsquelle für Hummeln und Wildbienen bedeuten. Zugleich 

wird der Boden aus der bisherigen Nutzung genommen und es wird der Aufwuchs ei-

ner Krautflora zwischen den Gehölzen gefördert. Die Zusammensetzung der Gehölze 

wird voraussichtlich sein:  

Acer campestre (Feldahorn) 

Amelanchier ovalis (Felsenbirne) 

Castanea sativa (Marone) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Salix daphnoides (Reifweide) 

Sorbus intermedia (Mehlbeere) 

Sorbus torminalis (Elsbeerbaum) 

(alternativ Arten aus der Planzliste der Regierung von Niederbayern wie Anlage) 

Die Ausgleichsfläche ist mit grüner Farbe angelegt und dem Planzeichen Nr. 13 (Na-

tur und Landschaft) versehen. Die Durchführung der Pflanzung erfolgt nach Bezug 

des Wohnhauses und ebenso die ordnungsgemäße Pflege / Betreuung unter Mitwir-

kung des Herrn Plenk (Landschaftsarchitekt). 
 

Reisbach, den                                          
 

Markt Reisbach 
 

Holzleitner 

Erster Bürgermeister 



Verfahrenshinweise 

 

 
 

1. Beschluss Billigung Satzungsvorentwurf 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 4.7.2023 die Abrundungssatzung für den Bereich Thannenmais Ost 

gebilligt. 

 

 Reisbach, den                                                                                                                                                     

         Holzleitner, 

         1. Bürgermeister 

 

 

 

2. Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf der Erweiterung zur Abrundungssatzung Thannenmais Ost wurde gemäß § 34 Abs. 6 Satz 1 in Verbindung 

mit § 13 Abs 2 Nr. 2 und 3 BauGB in der Zeit vom                        bis                         öffentlich ausgelegt. 

 

 Reisbach, den                                                                                                                                                    

         Holzleitner, 

         1. Bürgermeister 

 

 

 
3. Satzungsbeschluss 

Der Marktgemeinderat hat mit Beschluss vom                             die Erweiterung zur Abrundungssatzung Thannenmais 

Ost gemäß § 10 Abs. 3 BauGB und Art 81 BayBO als Satzung beschlossen. 

  

 Reisbach, den                                                                                                                                                  

         Holzleitner, 

         1. Bürgermeister 

 

 

 
4. Inkrafttreten 

Die Abrundungssatzung wurde am                         gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB amtlich bekanntgemacht. Die 

durchgeführten Änderungen sind damit rechtsverbindlich. 

Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3 und 215 Abs. 1 BauGB wurde hingewiesen. 

                       

 Reisbach, den                                                                                                                                                   

         Holzleitner, 

         1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLAGEN 

 

1) Lageplan Maßstab 1:1000 Geltungsbereich mit Ausgleichsfläche 

2) Anlage  zu § 4 der textlichen Festsetzungen (Pflanzempfehlung der Regierung) 
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Legende zur Flurkarte

Flurstück

Gesetzliche Festlegung

Gebäude

Geodätische Grundlage

Gebietsgrenze

Tatsächliche Nutzung

Hinweis
Amtliches Lagereferenzsystem ist das weltweite Universale 
Transversale Mercator-System – UTM

Bezugssystem ist ETRS89; Bezugsellipsoid: GRS80 
mit 6° - Meridianstreifen; Bayern liegt in den Zonen 32 und 33;
32689699,83 (E)   Rechtswert in Metern mit führender 
                    Zonenangabe
   5338331,78 (N)   Hochwert in Metern (Abstand vom Äquator)

A LKIS
    Bayern

®

GehölzWald

Wohnbaufläche, Fläche gemischter Nutzung 
Fläche besonderer funktionaler Prägung

Stehendes 
GewässerFließgewässer

Industrie- und Gewerbefläche

HafenbeckenUnkultivierte 
Fläche

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche  
Friedhof

Moor

Landwirtschaft 
Grünland

Sumpf

Landwirtschaft 
Ackerland

WildparkSpielplatz / 
Bolzplatz

Straßenverkehr, Weg, Bahnverkehr, 
Schiffsverkehr, Platz

ParkplatzFlugverkehr / 
Segelfluggelände

ParkCampingplatz

Grenze der GemarkungFlurstücksgrenze

Grenze der GemeindeFlurstücksnummer

Wohngebäude

Grenze des Landkreises 
Grenze der kreisfreien StadtZusammengehörende Flurstücksteile

Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe

Nicht festgestellte Flurstücksgrenze

Umspannstation

Abgemarkter Grenzpunkt

Gebäude für öffentliche Zwecke

Grenzpunkt ohne Abmarkung

Gebäude mit Hausnummer

Bodenordnungsverfahren

Grenzpunkt, Abmarkung nach Quellenlage 
nicht zu spezifizieren

Lagebezeichnung mit Hausnummer; 
Gebäude im Kataster noch nicht erfasst, 
bzw. noch nicht gebaut

20

Unsere ausführliche Legende finden Sie unter
https://www.geodaten.bayern.de/flurkarte/legende.pdf

oder schnell und einfach mit unserem
QR-Code.

Ein Service der  
Bayerischen Vermessungsverwaltung.



  

 

 

 

Pflanzempfehlungen Anlage 2 

 

Uste de11r hel~mlschen G~ehö,lzauen flilll" die G,emelnde 

Reisbach Cla.ndkreis [)jnguUing-ILarxlau) 

Zu veM enden Silnd Herkiilnft,e a1.1s 
V1olikom mensgebtet 6.1 AJ pe nvorfandl. 

Nach Möglichkeit Herlrurrfte aus dem Molassehügelland nutzen~ 

Bei den BaiLirrtar'ten, d[e dem ~o.rslve:rmahrun~llltgesetz W1 erfiBgen (li=oVG" m der Spal e 
AllJTieliwrnsn). wird auch FDISt'~vare a'ls au_och1tl(mes Malerial akzep1isrt, sofern sie voo 

Erntebeständen aus der ökologischen Grundeinheit 42 (T ertia.res HQgel[arul so.vie 
Sctrwabisch-8ayerische Sdlotterp1atlen und AI1moranenlandsd1aft) strunml1. 

BAUME: Anmerlmngen 

At.ies ~ba 5de'ltmme. WeiBtanne li=oVG" 
Acar caf'f~J)Q~e f erdahom. Maßiholdgr 
Acarplatßncid9s Spitzahorn FoVG" 
Acar psau:Jof)Jatafi:J.s Bergahorn FoVG" 
Atnus a.'ulinosa Schwa1Zel1e. Rolerf'e, li=oVG" 
&rula pandt:ia. H3rlgebirke, Sandbirke li=oVG" 
Gaq!ioos balutus H ai.nboche', W etißl:rucl"le li=oVG" 
Rigrus .sr~~~ca RoMbuc1ls li=oVG" 
Frarioos exCl.llsiOf Esdle FoVG" 
PiCl.la &l:ries ficht9, Rottanne FoVG" 

Pinus syfvestris 'll laldkiefer, FClhre li=oVG" 
~ltis tmmtJia Aspe, Espe, Zitt~npappsl FoVG" 
Prunus <i'li'!Um Voaelk.irsdhe FoVG" 
Prunus pacbs li raubenkirsclle. Atllkü"st.:lle 
Qugcus rooor S1ieleiche FoVG" 

ssrx a1'ba. SiiOOrweide 
sarx ca{Tsa Salweide 
Sabus aucupari.a s_ str_ Gewoh.ntJche Eooresclle 
rrna crxdma Wirlterlirlde FoVG" 

LIANE: 
Clematis vrlallba WeiBe Wardrebe 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRJ.UCHER: 
B«bms vulgtris Saueroom, Berberitze 
Coroos sanguinw slil5p. Eigentlicher Roter HaitriElgel Auf diese Unterart achten1 

sanauinoo 
Coty/us EIYENiana Hasel 
O'a/aeg.Js laevigaJa Zweigfiffliger WeiBdom 

Crafaß!1Js monogyna E:ingriffliger Weißdom Ct CJ1:J9{}1 5 liJllWg<JCll 
bclvorzuoenl 

Dap/'ln9 mEJzGrum GgwohnriCher Seidelbast 
EuonyTTJ.Js flfiOp&JSUS G9WOhnllches PfaffenhOtehen 
FrangrJa alnus Faulbaum 
Jurlperus commuris HgJdgwacholder 

I Ljg;strum vulgwe Gewohnlicher Uguster 
Loriclxa xylosteum Rote Heckeoorsche 
Prunus s;inosa Schlehs, Sctr.vaszdom MOQ1ichst Wilaoorlmntte aus 

dGm Na.hfauml 
Rhamros cathartica Purgier-Kreuzdom 
Rosa arv8n9s Kriectvose 
P.asa carrna E:igenliichG Hundsrose Nur Wlldherk~te aus dem 

N;:Uvau:n. 
Rosa r:xryml:ifera Buschrose Nt.r WldherkOrite aus dem 

Nahratrn 
Rosa m:jDJs Zimtrose MOQ'ichst Wildh9111.1l!lfte aus 

dem Vilstal 
Siix mrira 1 Ohrd renwmde 
Siixdnerea Aschweide 
Siix myrsitifoNa Sctr.vaszwerdoode Weide 
Siix J)(TJX/(93 PurpUlWeide 
Siix triandm subsp. triancta GleiChfarbige MandeJweide 
Sambuws rigm Sctr.vaa er Holunder 
Sambuws racemosa Traubenholunder, 

Husdlhollllder, Roter Holler 
Vibcnll m /an ~<lila Wolliger Schneeball 
Vib!nllm ~kls w asser-Schnooball 




